Mustervereinbarung Ausbildungsbudget

für das Jahr 2006

nach § 17a Abs. 3, 4 KHG

Zwischen



                 ( Krankenhausträger )




               und

( Sozialleistungsträger / Arbeitsgemeinschaften )



    - Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 KHG -

wird für das 

Krankenhaus   







folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1

Vertragsgegenstand
Zur Finanzierung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen und der Kosten der Ausbildungsstätten in den in § 2 Nr. 1a des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungs​gesetz - KHG) genannten Berufe wird auf der Grundlage des § 17a KHG, insbesondere geändert durch Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Ge​setze vom 16. Juli 2003 (Krankenpflegeänderungsgesetz) sowie das Zweite Gesetz zur Änderung der Vorschriften zum diagnose-orientierten Fallpauschalensystem für Kranken​häuser und zur Än​​derung anderer Vorschriften (Zweites Fallpauschalenänderungs​gesetz) vom 15.12.2004, ein Aus​bildungs​budget ver​einbart. 

§ 2
Entgeltzeitraum / Inkrafttreten
Die Ausbildungsbudgetvereinbarung gilt für das Kalenderjahr 2006. Die Vereinbarung tritt, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, zum              2006 in Kraft. 

§ 3

Vereinbartes Ausbildungsbudget

(1) Gemäß § 17a Abs. 3  KHG wird für das Jahr 2006 das Ausbildungsbudget in Höhe von

a) __________€ (inkl. Ausgleiche)

b) __________€ (ohne Ausgleiche)

vereinbart.

(2) Das vereinbarte Ausbildungsbudget 2006 setzt sich zusammen aus:

a. vereinbarte Kosten der Ausbildungsstätten für das Jahr 2006 


           €
b. vereinbarte Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen

    für das Jahr 2006        







           €
c. Ausgleichsbetrag aus § 5 Abs. 1 dieser Vereinbarung



           €
Die Ermittlung des Ausbildungsbudgets ist in der Anlage 1 dieser Vereinbarung dargestellt.

§ 4

Ermittlung des Ausbildungszuschlags

(1) Der landesweite Ausbildungszuschlag gem. der Vereinbarung über die Grundsätze der Ermittlung des Finanzierungsbedarfs sowie der Festsetzung, Erhebung, Verwaltung und der Auszahlung des Ausbildungszuschlages für Ausbildungsstätten der in §2 Nr. 1a KHG genannten Berufe (Vereinbarung nach §17a Abs. 5 Nr. 1 bis 3 KHG) je teil- und vollstationärem Fall gemäß §17a Abs. 5 und Abs. 6 KHG beträgt ab dem 01.01.2006 












75,65 €.

(2) Der in Rechnung zu stellende Zuschlag in Höhe von 75,65 Euro für das Jahr 2006 wird gemäß § 17 a Abs. 6  Satz 2 und 3 KHG verändert, soweit der vom Ausgleichsfonds gezahlte Betrag von der Höhe des krankenhausindividuell vereinbarten Ausbildungsbudgets 2006 abweicht.

a) 
Finanzierung der Ausbildung durch den Ausgleichsfonds für
Ausbildung auf Landesebene gemäß § 17a Abs. 5 S. 5 KHG

für das Vereinbarungsjahr (Jahresbetrag) 





     €

          (nachrichtlich)

 b) 
Abweichungsbetrag zum Ausbildungsbudget 2006 

inkl. Ausgleiche [§ 3 Absatz 1 a) abzüglich Absatz 2 a)] 



     €.

(3) Für die Berechnung des Aufschlags / Abschlags auf den 
landesweit geltenden Ausbildungszuschlag wurde die für den
Vereinbarungszeitraum 2006 vereinbarte Summe der voll- und
teilstationär zu erbringenden Fälle in Höhe von



        

    _

zugrunde gelegt.

Der jahresdurchschnittliche krankenhausindividuelle Aufschlag / Abschlag* 
zum Ausbildungszuschlag 2006 beträgt













   €.

(4) Der jahresdurchschnittliche krankenhausindividuelle Ausbildungszuschlag 2006 
je teil- und vollstationärem Fall gem. §17a Abs. 5 i. V. m. 6 KHG beträgt 













   €.

(5) Der krankenhausindividuelle Zahl-Ausbildungszuschlag beträgt 
ab dem 01.xx.2006 bis zum 31.12.2006






  €.

(6) Vom 01.01.2007 gilt, bis zum Vorliegen eines genehmigten krankenhausindividuellen Zuschlagsbetrages für das Jahr der landesweit geltende Ausbildungszuschlag 2007. 

*unzutreffendes bitte streichen
§ 5

Ausgleiche und Berichtigungen
(1)
Der Ausgleichsbetrag für den Vereinbarungszeitraum 2005 beträgt


      €.


Er setzt sich aus den nachgenannten Teilausgleichen a) bis b) zusammen.

a) Im Pflegesatzzeitraum 2005 wurde im §5 der Entgeltvereinbarung vereinbart, dass im Falle der Abweichung der Anzahl der erbrachten Fälle 2005 von der für diesen Zeitraum vereinbarten Fallzahl, die Vertragsparteien einen vollständigen Ausgleich vereinbaren. Der im Ausbildungsbudget 2006 zu berücksichtigende
Ausgleichsbetrag beläuft sich auf













      €.
 b) Die Anzahl der in 2005 tatsächlich belegten Ausbildungsplätze ist von der für die Ausbildungs​vereinbarung 2005 zugrunde gelegten Anzahl der voraussichtlich belegten Ausbildungsplätze abgewichen. Die Abweichung ergibt sich aus der Anlage 9 zu dieser Vereinbarung. 
Der im Ausbildungsbudget 2006 zu berücksichtigende Ausgleichsbetrag beläuft sich auf























      €.
(2)
Auf der Grundlage des § 17a Abs. 4 Satz 4 KHG ist bei einer Fehlschätzung der im Budgetjahr 2005 gem. § 17a Abs. 4 Satz 1 KHG ausgegliederten Kosten des Jahres 2004 eine Berichtigung des Erlösbudgets 2005 mit entsprechender Ausgleichszahlung für das Jahr 2005 vorzunehmen. 

a) Die Kosten der Ausbildungsstätten und Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen des Jahres 2004 wurden im Jahr 2005 in Höhe von  














      €.

ausgegliedert (B2 Nr.8 aus 2005).

b) Die Fehlschätzung des im Jahr 2005 ausgegliederten 
Betrages für das Jahr 2004 beträgt






      €.

c) Das berichtigte Ausbildungsbudget 2005 beläuft sich auf 



      €.

(3):
Nachrichtlich: Ausgleich für das Leistungsbudget 2005 

gemäß § 17a Abs. 4 S. 4 KHG (sofern eine Fehlschätzung

Ausbildung gemäß Anlage 1 dieser Vereinbarung vorliegt)



      €.

§ 6

Zahlungsregelungen
Für den Ausbildungszuschlag gemäß § 3 Abs. 3 lit. c. dieser Vereinbarung gelten die in dem Vertrag nach § 112 Abs. 2 Nr. 1 SGB V vereinbarten Zahlungsregelun​gen. An die Stelle des in § 13 Abs. 7 des Vertrages genannten Diskontsatzes tritt der Basis​zinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB. 

§ 7

Antragsverfahren
Das Krankenhaus beantragt die Genehmigung dieser Vereinbarung durch die zuständige Landesbehörde gem. § 17a Abs. 8 KHG beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - Referat für Krankenhauspflegesätze -.

§  8

Sonstiges
(1) Die Ausbildungsstätte für _________________________________ plant 

____________________________________________________________(z.B. Anschaffung).

Zu diesem Zweck werden in diesem Jahr sowie in den Jahren __________ jeweils ________ € zurück gestellt. 

(2) Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:

Anlage 1

Berechnungen zum Ausbildungsbudget 

· Berechnung zur Fehlschätzung Ausgliederung 2004

· Ausgleichsberechnungen für Ausbildung

· Berechnung Ausbildungsbudget 2006 inkl. Angabe Anzahl / Art der voraussichtlich belegten Ausbildungsplätze

· Berechnung krankenhausindividueller Ausbildungszuschlag 2006 und Zahlzuschlag

Träger Krankenhaus/Ausbildungsstätte(n):





................., den......................

..................................................................

Sozialleistungsträger / Arbeitsgemeinschaften:
................., den......................

....................................................................



................., den......................

...................................................................






................., den......................

...................................................................


Stand: 15.03.2006
-5-

